
Rechteeinräumung 

für die Füchsle-Camps 2026 & die Füchsle-Tage 

1. Der Sport-Club Freiburg e.V. („SCF“) ist berechtigt, auch durch beauftragte Dienstleister, Ton-

mitschnitte, Videoaufnahmen bzw. Bewegtbilder und/oder Fotos („Material“) in Verbindung mit der 

Teilnahme als Teil der Füchsle-Camps („Veranstaltung“) anzufertigen und zu verwenden und mein 

Bild, meine Stimme, mein Erscheinungsbild und/oder meine Darbietung in allen Medien ohne zeit-

liche Begrenzung für beliebige Zwecke zu verwenden (sei es gemeinnützig, geschäftlich, für Werbe-

zwecke oder anderweitig). 

2. Ich räume dem SCF hiermit die widerruflichen weltweiten, unbefristeten, exklusiven, übertragbaren 

und unbegrenzten Rechte (unbegrenzt in Bezug auf Gebiet, Zeit oder Zweck) an dem Material nach 

geltendem Recht ein. Der SCF wird im Rahmen der erteilten datenschutzrechtlichen Einwilligung, 

insbesondere ermächtigt, das Material in allen Medien, beispielsweise Radio, TV, Kino, bei Veran-

staltungen, auf Datenträgern und/oder im Internet (z.B. Social Media) zu verwenden, zu senden, 

aufzuführen, darzustellen, zu vervielfältigen und/oder der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. 

Der SCF wird ermächtigt, Änderungen, Unterbrechungen, Schnitte oder andere Bearbeitungen am 

Material durchzuführen und derart geändertes Material ohne Einschränkung zu nutzen. Ferner wird 

dem SCF gestattet, die eingeräumten Rechte auch an Dritte zu übertragen. Mir ist bekannt, dass ich 

keinen Anspruch haben werde, das Material zu genehmigen. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich even-

tuell als Teilnehmer der Veranstaltung nicht genannt werde, und ich erwarte keinen finanziellen 

Nutzen aus meinem Erscheinen in den veranstaltungsbezogenen Materialien 

Minderjährige Teilnehmer: Bei minderjährigen Teilnehmern ist die Einwilligung der/des Erziehungs-

berechtigten erforderlich. Als minderjährig gilt, wer das 18. Lebensjahres nicht vollendet hat. Sofern die 

Unterschrift nur von einem Erziehungsberechtigten geleistet wird, versichert dieser, dass er zur alleini-

gen Vertretung des Kindes berechtigt ist bzw. diese Erklärung auch im Namen eines etwaigen weiteren 

Erziehungsberechtigten abgeben darf. 

 


